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Bitte gewähren Sie blinden und sehbehinderten Menschen, 
die mit dem weissen Stock unterwegs sind, immer den 
Vortritt – nicht nur am Fussgängerstreifen. Herzlichen Dank! 

Weisser Stock = Vortritt  

Die „Verordnung über die Strassenverkehrsregel VRV“ legt dies in 
Artikel 6, Absatz 4 fest: 

 

„Unbegleiteten Blinden ist der Vortritt stets zu gewähren, 

wenn sie durch Hochhalten des weissen Stockes anzeigen, 

dass sie die Fahrbahn überqueren wollen.“ 

Was tun? 
Helfen Sie mit, dass sich die blinden und sehbehinderten 
Menschen im Strassenverkehr sicher fühlen. 

 Halten Sie nahe bei der sehbehinderten Person an, damit 
diese hört, dass ein Fahrzeug da ist und wegen ihr wartet. 

 Kurbeln Sie das Fenster runter und sagen Sie laut und 
deutlich, dass die Strasse überquert werden kann. 

 Warten Sie ruhig (ohne zu hupen oder Zeichen zu geben), bis 
die sehbehinderte Person die Fahrbahn ganz überquert hat 
und in Sicherheit ist. Ansonsten wird die sehbehinderte Person 
verunsichert, da sie Bewegungen hinter sich nicht einschätzen 
kann und die Orientierung verlieren könnte. 

 Kommen Fahrzeuge entgegen, sich darauf einstellen, dass es 
länger geht. Die sehbehinderte Person muss zuerst warten 
und sich vergewissern, dass der Gegenverkehr auch wirklich 
anhält. Ihre Geduld und Ihr Verständnis sind gefragt. 

 Insbesondere Fahrradfahrer sind gehalten, nicht an den 
überquerenden Personen vorbeizufahren. Machen Sie sich 
immer frühzeitig akustisch bemerkbar. 

Überholen Sie nie Fahrzeuge, die vor Ihnen auf der Fahrbahn 
warten. Fussgänger könnten die Fahrbahn überqueren. 


